
                                                                                       

 

Hausordnung  

Herzlich willkommen! 

 

Unser Haus ist ein Ort für alle. An unseren Standorten sollen sich alle willkommen und sicher fühlen.  

 

Wir bitten Sie um rücksichtsvolles Verhalten und einen respektvollen Umgang miteinander und mit 

unserem Personal.  

 

Wenn Sie Hilfe benötigen, sind wir gern für Sie da.  

 

Mit dem Betreten unseres Hauses erklären Sie sich mit dieser Hausordnung einverstanden: 

 

1. Unsere Räumlichkeiten dienen dem Zweck unserer Institution: Wir gewähren allen Bürger*innen 

freien Zugang zu Medien und Informationen und fungieren als Bildungs- und Kulturveranstaltungsort. Die 

Nutzung unserer Räumlichkeiten für andere Zwecke ist mit der Leitung der Stadtbibliothek oder mit der 

Leitung des Stadtarchivs abzustimmen. Wir sind berechtigt, die Nutzung einzelner Räume und Bereiche zu 

beschränken oder dort nur bestimmte Gruppen zuzulassen. 

 

2. Bitte gehen Sie sorgsam mit Medien, Einrichtung und Räumen um. Jeder Diebstahl und jede 

mutwillige Verschmutzung oder Beschädigung wird zur Anzeige gebracht und führt zu einem Hausverbot. 

Bitte informieren Sie das Personal über versehentliche Verschmutzungen oder Beschädigungen, die Ihnen 

unterlaufen. 

 

3. Digitale Geräte (Computer, Tablets, Mobiltelefone u.a.) sind erlaubt, ebenso technische Hilfsmittel 

für Menschen mit Behinderung. Diese Geräte müssen auf lautlos gestellt und dürfen ohne Störung anderer 

genutzt werden. 

 

4. Trinkwasser darf in gut verschließbaren Behältern mitgeführt und an allen Arbeitsplätzen konsumiert 

werden. In den dafür bestimmten Arealen ist zudem das Essen und Trinken von alkoholfreien Getränken 

erlaubt. Das Essen oder Trinken von warmen, stark riechenden oder schmutzverursachenden Speisen ist 

nicht gestattet. Für Veranstaltungen gelten besondere Regelungen. 

 

5. Alkoholische Getränke, Drogen, Waffen und das Rauchen sind verboten. Personen, die unter Einfluss 

von illegalen Betäubungsmitteln oder Alkohol stehen, ist der Zutritt nicht erlaubt. 

 

6. Die Nutzung von Skateboards, Rollern, Inlinern und ähnlichen Sportgeräten ist nicht erlaubt. 

 

7. Eltern und Begleitpersonen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für das Handeln der 

Kinder und ihrer Anvertrauten verantwortlich und sind verpflichtet, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen. 

 



8. Assistenz- und Therapiehunde können mitgeführt werden, sonstige Tiere leider nicht. 

 

9. Bitte achten Sie auf Ihr persönliches Eigentum. Für Garderobe oder private Gegenstände, die Ihnen 

hier abhandenkommen, haftet weder die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv, die Landesgeschichtliche 

Bibliothek noch das Personal. Sie können bei Bedarf die vorhandenen Schließfächer nutzen. Nehmen Sie 

alles beim Verlassen unseres Hauses wieder mit. Uns steht das Recht zu, Schließfächer außerhalb der 

Öffnungszeiten zu öffnen und den Inhalt als Fundsache zu behandeln. 

 

10. Das Durchführen von Befragungen, Unterschriften- oder Spendensammlungen sowie das 

Fotografieren oder Filmen ist generell nicht gestattet. Für gewerbliche Zwecke und für die Presse bedarf das 

Fotografieren und Filmen einer vorherigen Genehmigung durch die Leitung der Stadtbibliothek oder des 

Stadtarchivs.  

 

11. Werbemittel von nicht kommerziellen Organisationen nehmen wir gerne entgegen. Angebracht oder 

ausgelegt werden sie  ausschließlich vom Personal. Das Anbieten und Verkaufen von Waren und 

Dienstleistungen ohne Genehmigung ist nicht erlaubt. Ein Anspruch auf Auslage von Werbematerial oder 

entsprechende Genehmigungen besteht nicht. 

 

12. Für die Einhaltung urheberrechtlicher Bestimmungen – insbesondere beim Kopieren oder 

Abfotografieren – sind Sie selbst verantwortlich. 

 

13. Dem Personal oder beauftragten Dritten steht das Hausrecht zu. Deren Anweisungen ist Folge zu 

leisten. Bei Missachtung der Hausordnung kann von Seiten des Personals oder beauftragten Dritten ein 

mündliches, unmittelbar gültiges Hausverbot im Ausmaß von 24 Stunden ausgesprochen werden. 

 

14. Verstöße gegen die Hausordnung können außerdem mit langzeitigem Hausverbot, Strafanzeige und 

Schadensersatzforderungen geahndet werden. 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen eine gute Zeit bei uns! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


